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Neue Altersgrenze für den vorgezogenen Bezug von Altersleistungen bei allen 
Systemen der betrieblichen Altersversorgung

Für Versorgungszusagen, die ab dem 01.01.2012 erteilt werden, gilt unabhängig von den übrigen jeweils maßgeblichen Regelungen, dass die vorgezogene Altersleistung nicht vor dem 62. Lebensjahr bezogen werden kann. 

Versorgungszusagen, die vor dem 01.01.2012 erteilt wurden und zu denen steuerfreie 
Beiträge gemäß § 3 Nr. 63 EStG geleistet werden, sind grundsätzlich nicht betroffen. 
Ausnahmen hiervon bilden wesentliche Vertragsänderungen nach dem 31.12.2011, wie 
z. B. die Erweiterung um biometrische Risiken verbunden mit einer Beitragserhöhung 
oder Deckungskapitalübertragungen außerhalb des Übertragungsabkommens.
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�Unterschrift des Mitarbeiters erforderlich für Einzelzusagen und vertragliche Einheitsregelungen aufgrund eines Standardvertrages ab dem 01.01.2012 in allen Durchführungswegen und bei wesentlicher Vertragsänderung für Versorgungszusagen, die vor dem 01.01.2012 erteilt wurden, in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds


�Für Betriebsvereinbarungen 





